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Abkürzungsverzeichnis 

EU Europäische Union 

EU-2 EU-Mitgliedstaaten, die 2007 die EU beigetreten sind: Bulga-
rien, Rumänien 

EU-8 EU-Mitgliedstaaten, die 2004 die EU beigetreten sind (Est-
land, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tsche-
chien, Ungarn) mit der Ausnahme von Malta und Zypern 

EU-11 EU-Mitgliedstaaten, die seit 2004 die EU beigetreten sind 
(Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Kroatien) mit der 
Ausnahme von Malta und Zypern 

EU-15 EU-Mitgliedstaaten, die vor 2004 die EU beigetreten sind 
(Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-
land, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, 
Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich) mit der Aus-
nahme von Deutschland 

EU-17 EU-Mitgliedstaaten, die vor 2004 die EU beigetreten sind 
(Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-
land, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, 
Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich) sowie Malta 
und Zypern, mit der Ausnahme von Deutschland 

GIPS Südeuropäische EU-Mitgliedstaaten Griechenland, Italien, 
Portugal und Spanien 
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Vorwort 

Emilia Fabiańczyk, Christian Pfeffer-Hoffmann 

Berlin ist derzeit mit einem wachsenden Problem der Wohnungs- und Obdach-
losigkeit konfrontiert. Offizielle Statistiken gibt es bisher nicht, aktuellen Schät-
zungen zufolge leben jedoch in Berlin ca. 4.000 bis 6.000 Menschen auf der 
Straße (Caritas 2018a). Geschätzt 40.000 weitere Personen verfügen über keine 
Wohnung (Berliner Stadtmission 2018a). 

EU-Zugewanderte1 sind von diesen Missständen besonders betroffen. Bundes-
weit sind – laut den Analysen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen-
hilfe (BAG W) – bis zu ca. 50 % der Straßenobdachlosen in deutschen Großstäd-
ten EU-Bürgerinnen und EU-Bürger (BAG W 2017). Zudem macht diese Ziel-
gruppe einen erheblichen Anteil der Klientel der Berliner niedrigschwelligen 
Wohnungslosenhilfe aus (siehe Seite 174). Die im Auftrag der Diakonie neu er-
schienene Studie zur Lebenslage wohnungsloser Personen (Gerull 2018) zeigt 
weiterhin, dass Unionsbürgerinnen und Unionsbürger im Durchschnitt die 
schlechteste Lebenslage (38,9 % schlecht oder sehr schlecht vs. 24,6 % bei deut-
schen Befragten) aufweisen. Diese Zielgruppe, darunter v. a. Menschen aus Ost- 
und Südosteuropa, stellt somit eine sehr vulnerable Zielgruppe dar. 

Die Zuwanderung aus der Europäischen Union nach Berlin gehört zu den wich-
tigsten Migrationstrends in der Hauptstadt. EU-Bürgerinnen und EU-Bürger ma-
chen 38,2 % der Berliner Bevölkerung ohne deutschen Pass aus. Im Verlaufe der 
letzten zehn Jahre ist bei der Bevölkerung mit Unionsbürgerschaft ein Anstieg 
um 74,8 % auf 271.889 Personen (Stand: Dezember 2017) zu verzeichnen gewe-
sen. Besonders deutlich ist dabei der Zuwachs der Communities aus den zuletzt 
beigetretenen EU-Mitgliedstaaten aus Ost- und Südosteuropa, insbesondere aus 
Bulgarien und Rumänien. Auch die Zuwanderung aus Südeuropa trug, wenn auch 

                                                                 

1 In dieser Publikation verwenden wir die Begriffe EU-Zugewanderte, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie Menschen mit Unionsbürgerschaft als Synonyme. Darun-
ter verstehen wir Personen ohne deutschen Pass, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union (EU) besitzen. 
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in geringerem Maße, zum Wachstum der Berliner Bevölkerung aus EU-Mitglieds-
staaten bei. 

Die treibende Kraft hinter der Einwanderung aus den EU-Ländern ist vor allem 
der Wunsch, eine (bessere) Arbeitsstelle zu finden. Dies spiegelt sich auch in der 
aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit zur Erwerbstätigkeit in Deutsch-
land wider: Unionsbürgerinnen und Unionsbürger gewinnen auf dem Arbeits-
markt – sowohl deutschlandweit als auch in Berlin – immer mehr an Präsenz: So 
wurden zwischen April 2017 und April 2018 13,8 % aller neuen Stellen von sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin von Personen aus ost- und süd-
osteuropäischen Ländern besetzt und weitere 3,4 % von Menschen aus Südeu-
ropa (BA 2018a). 

Doch keineswegs ist es so, dass die Integration für Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger stets reibungslos verlaufen würde. Vielmehr sehen sie sich mit zahl-
reichen Hürden konfrontiert: Sie verfügen häufig über keine oder nur sehr ge-
ringe Deutschkenntnisse, es fehlen ihnen soziale und professionelle Netzwerke 
und in den ersten Jahren ihres Aufenthalts in Deutschland haben sie nur einen 
eingeschränkten Zugang zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II so-
wie zur Sozialhilfe nach SGB XII. Nicht selten erfolgt der Zugang zum Arbeits-
markt bei dieser Zielgruppe über prekäre oder undokumentierte Arbeit2 – insbe-
sondere bei Personen aus Ost- und Südosteuropa und in geringerem Maße auch 
bei Menschen aus Südeuropa. EU-Zugewanderte sind in Berufen mit einer er-
höhten Disposition zu prekärer Arbeit überrepräsentiert und mit vielen anderen 
Problemlagen auf dem Arbeitsmarkt, wie u. a. Verstößen gegen das Arbeitsrecht 
und Arbeitsausbeutung, konfrontiert. 

Von der angespannten Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt, die sich u. a. an 
den rasant steigenden Angebotsmieten ablesen lässt, sind EU-Zugewanderte zu-
dem in besonderem Maße betroffen. Ein Grund dafür sind spezifische Hürden, 

2 Undokumentierte Arbeit wird in dieser Publikation verstanden als die Ausübung einer Erwerbstätig-
keit ohne eine hierfür erforderliche Meldung an die Sozial- und Rentenversicherung, Krankenkasse, 
das Finanzamt oder ohne erforderliche Genehmigung (Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis). Sozial-
versicherungsrechtliche Verstöße werden vom Gesetz als Fälle von Schwarzarbeit nach § 2 Abs. 1 
SchwarzArbG geführt. Aufgrund der negativen Konnotation von „Schwarzarbeit“ wird in der vorliegen-
den Veröffentlichung bewusst der synonyme Begriff von undokumentierter oder irregulärer Arbeit 
verwendet. 
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auf die diese Zielgruppe bei dem Versuch, Zugang zum Wohnungsmarkt zu er-
halten, stößt. Dazu gehören u. a. mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende Infor-
mationen über gesetzliche Ansprüche bzw. Beratungsangebote und Bewer-
bungsprozedere, fehlende Unterlagen sowie Diskriminierung auf dem Woh-
nungsmarkt. Die vielen Hürden während des Integrationsprozesses von EU-Zu-
gewanderten sind zugleich Risikofaktoren für den Eintritt in eine prekäre Lebens-
lage. Eine der möglichen Konsequenzen, die sich aus ihrem Auftreten ergibt, ist 
das Hineingeraten in einen Wohnungsnotfall.3  

Neuzugewanderte EU-Bürgerinnen und -Bürger haben es zudem schwerer als 
andere Gruppen, sich aus prekären Lebenslagen zu befreien, weil sie – wie be-
reits erwähnt – in den ersten fünf Jahren ihres Aufenthalts von wesentlichen So-
zialleistungen ausgeschlossen sind. Dies unterscheidet ihre Situation auch deut-
lich von anderen Gruppen, die in Wohnungsnotfälle geraten, und ist somit eine 
wichtige Erklärung für den hohen Anteil von EU-Zugewanderten in Wohnungs-
notfällen. 

Angesichts der sich insgesamt häufenden Wohnungsnotfälle in Berlin rief die Se-
natorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach, im Januar 2018 die 
erste „Berliner Strategiekonferenz Wohnungslosenhilfe“ ins Leben. Ziel der Stra-
tegiekonferenz war – unter Mitwirkung wichtiger Akteure aus dem Bereich – 
eine Neufassung der Leitlinien der Wohnungslosenhilfe, die im Jahr 1999 ver-
fasst wurden. Auch eine neue, bedarfsgerechte, gesamtstädtische Strategie der 
Wohnungslosenhilfe sollte entwickelt werden. Aufgrund der kontinuierlich zu-
nehmenden Anzahl an Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern in Wohnungsnot-
fällen spielte die Situation dieser Personengruppe im Rahmen der Strategiekon-
ferenz eine große Rolle (SenIAS 2017a). 

Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung, als Träger mit einem Schwer-
punkt in der Migrationsforschung, unterstützt die Arbeit an der Entwicklung der 
neuen Strategie der Wohnungslosenhilfe, indem wir Analysen zum Umfang, zu 
den Gründen sowie den Präventionsmöglichkeiten von Wohnungsnotfällen bei 
EU-Zugewanderten bereitstellen. Die vorliegende Expertise stellt ein Ergebnis 
unserer entsprechenden Analysen im Jahresverlauf 2018 dar und beantwortet 

                                                                 

3 In dieser Publikation verwenden wir den Begriff Wohnungsnotfall auf die Situationen und nicht auf 
die Personen bezogen. Zu der in dieser Publikation verwendeten Definition siehe Seite 19. 
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folgende zentrale Forschungsfragen: Welche Zusammenhänge bestehen bei EU-
Zugewanderten zwischen ihrer Arbeitsmarktintegration und dem Risiko von 
Wohnungsnotfällen? Wie gestaltet sich die Situation von EU-Zugewanderten auf 
dem Wohnungs- und auf dem Arbeitsmarkt? Wie leben EU-Zugewanderte in 
Wohnungsnotfällen in Berlin?  

Viele der hierbei behandelten Themen, wie u. a. Hürden im Integrationsprozess, 
Problemlagen auf dem Arbeits- bzw. Wohnungsmarkt und Wohnungsnotfälle, 
betreffen nicht nur EU-Zugewanderte, sondern auch andere zugewanderte so-
wie nicht zugewanderte Personen. Dass EU-Zugewanderte im Fokus dieser Pub-
likation stehen, ergibt sich zum einen aus der Zielsetzung des Projektes „Gute 
Arbeit für zuwandernde EU-Fachkräfte in Berlin“, in dessen Rahmen die Exper-
tise entstand. Zudem ist aufgrund der oben beschriebenen und unter Kapitel VI 
aufgeführten Gründe davon auszugehen, dass diese Zielgruppe in besonderem 
Maße von den hier besprochenen Problematiken betroffen ist.  

Als Einstieg in das Thema werfen wir in Kapitel I einen Blick auf den Alltag und 
die Lebensbedingungen der EU-Zugewanderten, die akut von Wohnungsnotfäl-
len betroffen sind oder dies in der Vergangenheit waren. Auch ihre Migrations-
motive sowie ihre Zukunftsperspektiven werden dabei beleuchtet. 

Kapitel II gibt einen Überblick über die sozialrechtlichen Rahmenbedingungen 
sowie Maßnahmen der Wohnungspolitik und der Wohnungslosenhilfe in Berlin. 
Dabei wird die Situation der EU-Zugewanderten besonders unter die Lupe ge-
nommen.  

Um zu verstehen, welche Erkenntnisse bereits über den Zusammenhang zwi-
schen Arbeitsmarktintegration und Wohnungsnotfällen bestehen, wird in Kapi-
tel III die vorhandene Forschung ausgewertet.  

Mit der konkreten Situation der EU-Zugewanderten auf dem Berliner Arbeits-
markt und auf dem Berliner Wohnungsmarkt setzen wir uns in den Kapiteln IV 
und V auseinander, um dann im Kapitel VI die spezifischen Zusammenhänge zwi-
schen Arbeitsmarktintegration und Wohnungsnotfällen in Bezug auf diese Ziel-
gruppe aufzuzeigen. 

Ansätze zur Prävention von und dem Umgang mit dem Problem der Wohnungs-
notfälle unter EU-Zugewanderten werden in Kapitel VII in Form von Handlungs-
empfehlungen angeführt. In einem Anhang stellen wir Analysen in Bezug auf die 
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Berliner Bevölkerung mit Unionsbürgerschaft vor – zu ihrer Verteilung auf die 
unterschiedlichen Bezirke sowie ihre Entwicklung über die letzten zehn Jahre. 

Für diese Expertise haben wir zahlreiche Erhebungsmethoden genutzt: statisti-
sche Auswertungen verschiedener arbeitsmarkt- und wohnungsmarktbezogener 
Daten, Analysen und Befragungen in den sozialen Medien und im Internet, Ex-
perteninterviews, Fokusgruppeninterviews sowie schriftliche Abfragen bei Be-
zirksämtern (siehe Anhang A.). Unser Dank gilt an dieser Stelle den Berliner Akt-
euren, die uns mit ihrem Engagement aktiv bei der Arbeit an der Publikation un-
terstützt haben. Dank der Interviews durch Mitarbeitende der Träger Amaro 
Foro e.V., mobile Beratungsstelle für Zuwandernde aus Südosteuropa (Caritas-
verband für das Erzbistum e.V.) und Klik e.V. konnten die Erfahrungen von ins-
gesamt 63 EU-Zugewanderten in Wohnungsnotfällen aus Bulgarien, Rumänien, 
der Slowakei, Tschechien und Polen berücksichtigt werden. 17 Interviewpartne-
rinnen und Interviewpartner aus arbeitsmarkt- und communitybezogenen Bera-
tungstellen, Mietberatungsstellen, der Antidiskriminierungsberatung sowie der 
Wohnungslosenhilfe nahmen sich neben ihrer Arbeit Zeit, zahlreiche Fragen zu 
beantworten und ihr Wissen und Erfahrungen bzgl. der Schwerpunktthemen der 
Expertise mit uns zu teilen. Auch ihnen sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. 

Berlin, im Dezember 2018
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Definition: Der Begriff von „Wohnungsnotfall“ 

Die beiden Begriffe Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit werden im öffent-
lichen Diskurs häufig synonym verwendet und haben keine offizielle Definition. 
Jedoch werden in der Fachliteratur mit den beiden Begriffen zwei Lebenssitu-
ationen grundsätzlich voneinander unterschieden: 

„Obdachlos sind Menschen, die keinen festen Wohnsitz und keine Unter-
kunft haben. Sie übernachten im öffentlichen Raum wie Parks, Gärten o-
der U-Bahnstationen. […] Wohnungslos sind Menschen, die über keinen 
mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügen. Sie leben beispiels-
weise in einer Notunterkunft, einer stationären Einrichtung der Woh-
nungslosenhilfe oder übernachten in einer kommunalen Einrichtung“ (Di-
akonie Deutschland 2017). 

Der Begriff Wohnungsnotfall bezieht sich auf diese beiden Situationen, aber 
auch auf Menschen, die davon bedroht sind und auf Personen, die in unzumut-
baren Wohnverhältnissen leben. Die Grundlage für die Begriffsverwendung in 
der vorliegenden Publikation stellt die Definition der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) dar: 

„Zu den Wohnungsnotfällen zählen Haushalte und Personen, die 
A. aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen sind, darunter (A.1) ohne ei-

gene mietrechtlich abgesicherte Wohnung (oder Wohneigentum) und 
nicht institutionell untergebracht, […] (A.2) ohne eigene mietrechtlich 
abgesicherte Wohnung […], aber institutionell untergebracht, […]. 

B. unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht sind […]. 
C. in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben, darunter (C.1) in Schlicht- 

und anderen Substandardwohnungen […], (C.2) in außergewöhnlich 
beengtem Wohnraum […], (C.3) Wohnungen mit völlig unzureichen-
der Ausstattung […], (C.4) baulich unzumutbaren bzw. gesundheitsge-
fährdenden Wohnungen […], (C.5) mit Niedrigeinkommen und über-
höhter Mietbelastung […], (C.6) aufgrund von gesundheitlichen und 
sozialen Notlagen […], (C.7) in konfliktbeladenen und Gewalt gepräg-
ten Lebensumständen […]. 

D. als Zuwanderinnen und Zuwanderer in gesonderten Unterkünften von 
Wohnungslosigkeit aktuell betroffen sind […]. 

E. ehemals von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht waren, mit 
Normalwohnraum versorgt wurden und auf Unterstützung zur Prä-
vention von erneutem Wohnungsverlust angewiesen sind“ (BAG W 
2010a). 
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I. Lebensrealität von EU-Zugewanderten in 
Wohnungsnotfällen 

EMILIA FABIAŃCZYK 

Das Wichtigste in Kürze 

> Die interviewten, von Wohnungsnotfällen betroffenen EU-Zugewanderten 
kamen v. a. in der Absicht nach Berlin, ihre Lebenssituation zu verbessern. 
Sie hofften darauf, eine Arbeit zu finden – und zwar eine solche, die bessere 
Konditionen und ein höheres Gehalt als im Herkunftsland mit sich brächte. 

> Bereits während ihrer anfänglichen Zeit in Berlin gestaltete sich die Wohn-
situation für die Zielgruppe schwierig. Die überwältigende Mehrheit ver-
fügte nicht über eine Unterkunft mit Mietvertrag, sondern lebte bei Be-
kannten oder in Pensionen oder Ho(s)tels. Für einen Teil der Befragten be-
gann der Aufenthalt in Berlin bereits mit Obdachlosigkeit. 

> Auch wenn sich für die Mehrheit der Befragten bis zum Zeitpunkt der Befra-
gung (Monate bis Jahre nach ihrer Ankunft in Berlin) eine leichte Verbesse-
rung der Wohnsituation eingestellt hatte, ist keineswegs von einer grund-
sätzlichen Behebung des Problems zu sprechen. Viele der gefundenen Lö-
sungen sind temporärer Natur und von geringem Standard. 

> Wenn die von Wohnungsnotfällen Betroffenen einer Arbeit nachgehen, so 
ist diese oft undokumentiert und/oder schlecht bezahlt. Das Fehlen einer 
Meldeadresse stellt in vielen Fällen eine große Hürde für den Erhalt einer 
(legalen) Arbeit dar. 

> Je nachdem, wie gravierend sich die Wohnsituation gestaltet, macht diese 
es den EU-Zugewanderten unmöglich, sich mit der Arbeitssuche zu befas-
sen: Wohnungs- und Obdachlose, die sich auf der Suche nach einem Schlaf-
platz und einer Duschgelegenheit befinden und die über keinerlei Rückzugs-
möglichkeiten verfügen, haben kaum Kapazitäten für die Arbeitssuche. 

> Hilfsangebote staatlicherseits, die ihnen (zumindest temporär) eine Linde-
rung der mit der Wohnsituation einhergehenden Probleme bieten können, 
werden von den EU-Zugewanderten wertgeschätzt.  

> Die Rückkehr in die entsprechenden Herkunftsländer stellt für die befragten 
EU-Zugewanderten trotz ihrer schwierigen Lage nur in seltenen Fällen eine 
Option dar, da diese ihrer Einschätzung zufolge eine deutliche Verschlech-
terung ihrer Situation bedeuten würde.  
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II. Rechtlicher und politischer Rahmen 

MAËLLE DUBOIS, DORITT KOMITOWSKI, MARIANNE KRAUßLACH, AGNIESZKA SKWAREK 

Das Wichtigste in Kürze 

> Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II und die Sozialhilfe 
nach dem SGB XII können, da sie eine Sicherung des Lebensunterhaltes so-
wie die Übernahme von Wohnkosten und Mietschulden beinhalten, Woh-
nungsnotfälle abwenden. 

> EU-Bürgerinnen und EU-Bürger ohne deutschen Pass haben jedoch einen 
eingeschränkten Zugang zu diesen Sozialleistungen, insbesondere, wenn sie 
ausschließlich zur Arbeitssuche nach Deutschland zugewandert sind.  

> Im Hinblick auf den Zugang zur Sozialhilfe nach dem SGB XII bestehen in 
rechtlicher Hinsicht Unterschiede zwischen Staatsangehörigen der Unter-
zeichnerstaaten des Europäischen Fürsorgeabkommens (EFA-Staaten) und 
den anderen EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern (v. a. aus jüngst beigetrete-
nen Mitgliedstaaten). 

> Von den „67-er Maßnahmen“ (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten nach § 67 ff. SGB XII), die teilweise auf die Überwindung 
von Wohnungsnotfällen ausgerichtet sind, sind jedoch auch Staatsangehö-
rige aus EFA-Staaten ausgeschlossen. 

> Den Berlinerinnen und Berlinern – und darunter auch EU-Zugewanderten – 
stehen mit dem Wohnberechtigungsschein (WBS) und der RLvF-Bescheini-
gung zwei Instrumente zur Verfügung, die einen Zugang zum staatlich bzw. 
vertraglich geförderten Wohnungsmarkt ermöglichen. 

> Für Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind, be-
steht die Möglichkeit der Vermittlung innerhalb des geschützten Marktseg-
ments. 

> Wohnungslose Personen haben zudem die Möglichkeit, nach dem Allgemei-
nen Ordnungs- und Sicherheitsgesetz (ASOG) in kommunalen Unterkünften 
untergebracht zu werden.  

> Die kommunale Unterbringung nach ASOG von nichtleistungsberechtigten 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern wird bisher in den Berliner Bezirken 
unterschiedlich gehandhabt.  

> Die niedrigschwellige Wohnungslosenhilfe Berlins steht mit unterschiedli-
chen Angeboten, darunter Unterbringungsmöglichkeiten, Beratung und 
medizinischer Versorgung, allen Menschen unabhängig von ihrer Staatsan-
gehörigkeit in Wohnungsnotfällen zur Verfügung. 

mailto:a.skwarek@minor-kontor.de
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG001200000
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG001200000
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III. Forschungsüberblick zu Zusammenhängen 
zwischen Arbeitssituation und Wohnungs-
notfällen 

MIGUEL MONTERO LANGE 

Das Wichtigste in Kürze 

> Eine problematische Arbeitssituation ist zumeist nur einer von mehreren 
unterschiedlichen individuellen und strukturellen Faktoren, die im Zusam-
menspiel zu Wohnungsnotfällen führen können. 

> Bei Zugewanderten spielt die Ballung individueller Problemlagen als Entste-
hungsgrund für Wohnungsnotfälle eine geringere Rolle. Stattdessen sind 
diese häufiger durch einige wenige, teilweise migrationsspezifische, struk-
turelle Probleme bedingt. 

> Das Ausmaß, in dem arbeitsbezogene Faktoren zum Auftreten von Woh-
nungsnotfällen beitragen, kann in der bisherigen Forschung nicht eindeutig 
identifiziert werden. Die tatsächliche Bedeutung von Arbeitslosigkeit und 
prekären Arbeitssituationen als erklärender Faktor für das Auftreten eines 
Wohnungsnotfalls ist umstritten. 

> Die lokale Arbeitslosenrate und der Prozentsatz an Personen, die nicht am 
Arbeitsmarkt teilhaben, sind allein unerheblich für das Ausmaß der Woh-
nungslosigkeit; nicht aber das durchschnittliche Einkommen und die Be-
schaffenheit des Wohnungsmarktes. V. a. in Regionen, in denen eine hohe 
Mietbelastung und eine hohe Arbeitslosigkeit zusammenkommen, steigt 
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Wohnungsnotfällen. 

> In den letzten 20 Jahren haben die Anteile von Menschen ohne deutschen 
Pass an allen wohnungslosen Personen bundesweit deutlich zugenommen. 
Seit 2007 sind die Anteile von Drittstaatsangehörigen und seit 2010 die von 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern rasant gestiegen. 

> Langzeitarbeitslosigkeit und die mangelnde Effektivität arbeitsmarktpoliti-
scher Instrumente, die nicht auf die Bedürfnisse wohnungsloser Menschen 
zugeschnitten sind, werden von der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe (BAG W) als eine der Hauptursachen der Zunahme von 
Wohnungslosigkeit in Deutschland genannt. 
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IV. EU-Zugewanderte auf dem Berliner 
Arbeitsmarkt 

MAËLLE DUBOIS 

Das Wichtigste in Kürze 

> In Berlin erfolgt die Arbeitsmarktintegration von Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgern häufig über prekäre Beschäftigungsverhältnisse. 

> Mehr als die Hälfte der Staatsangehörigen der zuletzt beigetretenen ost- 
und südosteuropäischen Mitgliedstaaten ist in Berlin in Teilzeit oder in ei-
nem Minijob beschäftigt. 

> EU-Zugewanderte aus den neuen Mitgliedstaaten verdienen deutlich weni-
ger als der Berliner Durchschnitt.  

> Bundesweit betrachtet verdienen sie auch bei gleichem Bildungsniveau bis 
zu 1.500 € (im Falle der Akademikerinnen und Akademikern) weniger. 

> Die Arbeitssituation der Bulgarinnen und Bulgaren ist in Berlin besonders 
prekär: 11,7 % von ihnen sind arbeitslos; unter den Beschäftigten sind 
15,4 % Minijobberinnen und Minijobber und 36,5 % haben Anspruch auf er-
gänzende Leistungen nach SGB II. 

> Beschäftigte aus Ost- und Südosteuropa arbeiten überdurchschnittlich häu-
fig in Berufen, in denen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, undokumen-
tierte Arbeit sowie Arbeitsausbeutung vergleichsweise stark verbreitet sind.  

> Ein niedriges Bildungsniveau, geringe Deutschkenntnisse und fehlende 
Netzwerke sind Faktoren, die einer gelungenen Arbeitsmarktintegration bei 
einem Teil der Zugewanderten im Weg stehen. 

> Diese Hürden bei der Arbeitsmarktintegration führen bei einem Teil der EU-
Zugewanderten dazu, dass sie sich in für sie ungünstige (Arbeits-)Verhält-
nisse hineinbegeben. 

> In manchen Fällen wird die vulnerable Situation von Zugewanderten wis-
sentlich ausgenutzt. Dies kann z. B. durch den Verkauf von arbeitsmarktre-
levanten Dienstleistungen, die finanzielle Bereicherung mittels Lohnbetrü-
gen oder – schlimmstenfalls – durch Ausbeutung geschehen. 
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V. EU-Zugewanderte auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt 

MAËLLE DUBOIS, EMILIA FABIAŃCZYK, MARIANNE KRAUßLACH  

Das Wichtigste in Kürze 

> Die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt hat sich in den letzten Jahren 
deutlich angespannt. Die Angebotsmieten sind rasant gestiegen. Mittler-
weile schlägt sich das auch in den Bestandsmieten nieder. Sozialwohnungen 
werden ebenfalls immer teurer. Kaufpreise sind in die Höhe geschnellt. 
Wohnen ist in Berlin demnach kostspielig.  

> EU-Zugewanderte wohnen in den Bezirken, in denen diese Entwicklung be-
sonders prägnant ist: u. a. Berlin Mitte, Neukölln sowie Charlottenburg-Wil-
mersdorf.  

> Für EU-Zugewanderte ist der Zugang zum ohnehin angespannten Woh-
nungsmarkt aufgrund mehrerer Faktoren zusätzlich erschwert. Geringe 
Deutschkenntnisse, mangelnde Informationen über den Berliner Woh-
nungsmarkt und das übliche Bewerbungsprozedere, kleine Netzwerke so-
wie fehlende Unterlagen schmälern ihre Chancen auf Wohnraum.  

> Zudem werden sie erwiesenermaßen bei der Wohnungssuche diskriminiert. 
Allein ein nichtdeutscher Nachname in der Bewerbung führt zu einer signi-
fikant niedrigeren positiven Rückmeldequote.  

> Prekäre Wohnverhältnisse – wie z. B. informelle und unsichere (Unter-) 
Mietverträge, das unfreiwillige, häufige Umziehen von einer Wohnung in 
die nächste („Wohnungshopping“) und das Zusammenrücken auf beengtem 
Raum, gehören für einen beträchtlichen Anteil der EU-Zugewanderten in 
Berlin zum Alltag. 

> Die Anmeldung beim Bezirksamt stellt für EU-Zugewanderte, die ohne (oder 
mit einem inoffiziellen) Mietvertrag wohnen, wegen der Notwendigkeit der 
Vorlage einer Wohnungsgeberbestätigung eine erhebliche administrative 
Hürde dar. In der Folge ist ein Schwarzmarkt für Anmeldungen entstanden.  

> Die wachsenden Notlagen in Bezug auf Wohnraum werden auch daran 
deutlich, dass unter den Obdachlosen in Berlin viele EU-Zugewanderte an-
zutreffen sind. Staatliche Instrumente, wie der Wohnberechtigungsschein 
(WBS), das Wohngeld oder das Geschützte Marktsegment, die zur Vermei-
dung oder Bekämpfung von Wohnungsnotfällen dienen sollen, zeigen nur 
bedingt Wirkung. 
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VI. Zusammenhänge zwischen 
Arbeitsmarktintegration und 
Wohnungsnotfällen bei EU-Zugewanderten 

MAËLLE DUBOIS, MARIANNE KRAUßLACH  

Das Wichtigste in Kürze 

> Prekäre Arbeit stellt – v. a. wegen fehlender finanzieller Ressourcen – eine 
erhebliche Hürde bei der Wohnungssuche und der Beibehaltung eines Miet-
verhältnisses dar. 

> (EU-)Zugewanderte sind dabei besonders gefährdet, weil ihr Zugang zum 
Arbeitsmarkt häufiger über prekäre oder ausbeuterische Arbeitsverhält-
nisse erfolgt als der der Gesamtbevölkerung. Unter den EU-Zugewanderten 
sind wiederum Menschen aus Ost- und Südosteuropa besonders davon be-
troffen, da sie überdurchschnittlich häufig in Berufsfeldern arbeiten, von 
denen bekannt ist, dass sie mit einer erhöhten Gefahr des Aufkommens von 
Wohnungsnotfällen einhergehen.  

> Für Menschen, die von einem Wohnungsnotfall betroffen sind, ist es – je 
nach dessen Schweregrad – schwierig bis unmöglich, eine Arbeit zu finden 
bzw. ihrer derzeitigen Arbeit weiterhin nachzugehen. Die Sorge um den 
Wohnraum nimmt einen Großteil ihrer Zeit und Energie in Anspruch. 

> Ohne Meldeadresse haben EU-Zugewanderte oft keine andere Wahl, als un-
dokumentiert zu arbeiten. 

> Die Kopplung der Unterkunft an die Arbeitsstelle stellt eine besonders 
heikle Situation der doppelten Abhängigkeit vom Arbeitgebenden dar, der 
zu entkommen für Betroffene sehr schwierig sein kann.  

> Aufgrund des Ausschlusses von existenzsichernden Sozialleistungen haben 
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger zu wichtigen Instrumenten zur Prävention 
oder Bekämpfung von Wohnungslosigkeit keinen Zugang. 

> Als Folge der bisher gängigen Verwaltungspraxis, die kommunale Unterbrin-
gung nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) an die 
Leistungsberechtigung zu koppeln, bleiben vielen EU-Zugewanderten nur 
die Angebote der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe. Diese werden 
dadurch wiederum an ihre Belastungsgrenzen gebracht. 



Arbeit und Soziales gefördert.

Berlin sieht sich mit einer steigenden Wohnungs- und Obdachlosig!

Welche Zusammenhänge bestehen bei EU-Zugewanderten zwischen 

Um dieser Frage nachzugehen, werden in diesem Buch zahlreiche 
Faktoren beleuchtet, die zur Prekarität der Arbeits- und Wohnverhält!
nisse von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern beitragen. Anschließend 
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	 für die Dauer von bis zu fünf Jahren, wenn sie über kein Aufenthaltsrecht verfügen oder ihr Aufenthaltsrecht allein aus dem Zweck der Arbeitssuche ableiten (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB XII);
	 für die Dauer von bis zu fünf Jahren, wenn sie ihr Aufenthaltsrecht als Kinder ehemaliger Arbeitnehmender ableiten (§ 23 Abs. 3 Nr. 3 und 3 SGB XII);
	 wenn sie „um Sozialhilfe zu erlangen“ (§ 23 Abs. 3 Nr. 4) eingereist sind.
	1.3. Wohngeld
	 über ein Aufenthaltsrecht nach dem FreizügG/EU verfügen (§ 5 Abs. 3 WoGG);
	 zur Miete wohnen;
	 in Berlin wohnen und dort ihren Lebensmittelpunkt haben (Senatskanzlei 2018a) und
	 keine Sozialleistungen nach z. B. SGB II oder SGB XII beziehen, die bereits Wohnkosten beinhalten oder
	 sich in einer Ausbildung befinden und dem Grunde nach einen Anspruch auf Leistung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) haben (§ 20 WoGG).
	1.4. Staatlich geförderter Wohnraum

	2. Berliner Hilfesystem für Wohnungslose
	2.1. Das Geschützte Marktsegment
	2.2. Die ordnungsrechtliche Unterbringung
	Einzelheiten zur Verwaltungspraxis in Berlin

	2.3. Wohnungslosenhilfe im Rahmen des Integrierten Sozialprogramms
	 Beratungsstellen, wie z. B. die Zentrale Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot, die folgende Ziele verfolgt: „Die Behebung einer akuten Notlage, Unterstützung bei der Suche nach geeigneten weiterführenden Hilfen und die grundlegende Verbesseru...
	 Die Straßensozialarbeit erreicht wohnungslose Personen direkt auf der Straße. Zur Straßensozialarbeit gehören laut dem Verein Gangway, deren „Team BP“ sich an wohnungslose Personen richtet, „Primärversorgung, Information, Beratung, Unterstützung, Be...
	 Bei der Medizinischen Versorgung sind sowohl Praxen als auch ein Arztmobil inbegriffen. Die Praxis der GEBEWO pro bietet „unbürokratische, problemorientierte medizinische und zahnmedizinische Versorgung für auf der Straße lebende Menschen ,vor Ort‘ ...
	 Die Bahnhofsdienste werden in unterschiedlichen Berliner Bahnhöfen angeboten. Bei der Bahnhofsmission der Berliner Stadtmission am Bahnhof Zoologischer Garten arbeiten sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche. Gemeinsam versorgen sie die Bedürfti...
	 Notübernachtungen bieten neben der Übernachtungsmöglichkeit auch Lebensmittelversorgung und Beratung an. Die mit 73 Betten größte Einrichtung liegt in der Franklinstraße (Berlin-Mitte) und wird von der Berliner Stadtmission betrieben (Berliner Stadt...
	 Im Rahmen des Integrierten Sozialprogramms wird auch die Koordinierungsstelle der Kältehilfe gefördert. Diese wird von der GEBEWO pro betrieben und führt alle Angebote der Berliner Kältehilfe zusammen, die jedes Jahr vom 1. November bis zum 31. März...

	 Eine problematische Arbeitssituation ist zumeist nur einer von mehreren unterschiedlichen individuellen und strukturellen Faktoren, die im Zusammenspiel zu Wohnungsnotfällen führen können.
	 Bei Zugewanderten spielt die Ballung individueller Problemlagen als Entstehungsgrund für Wohnungsnotfälle eine geringere Rolle. Stattdessen sind diese häufiger durch einige wenige, teilweise migrationsspezifische, strukturelle Probleme bedingt.
	 Das Ausmaß, in dem arbeitsbezogene Faktoren zum Auftreten von Wohnungsnotfällen beitragen, kann in der bisherigen Forschung nicht eindeutig identifiziert werden. Die tatsächliche Bedeutung von Arbeitslosigkeit und prekären Arbeitssituationen als erklärender Faktor für das Auftreten eines Wohnungsnotfalls ist umstritten.
	 Die lokale Arbeitslosenrate und der Prozentsatz an Personen, die nicht am Arbeitsmarkt teilhaben, sind allein unerheblich für das Ausmaß der Wohnungslosigkeit; nicht aber das durchschnittliche Einkommen und die Beschaffenheit des Wohnungsmarktes. V. a. in Regionen, in denen eine hohe Mietbelastung und eine hohe Arbeitslosigkeit zusammenkommen, steigt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Wohnungsnotfällen.
	 In den letzten 20 Jahren haben die Anteile von Menschen ohne deutschen Pass an allen wohnungslosen Personen bundesweit deutlich zugenommen. Seit 2007 sind die Anteile von Drittstaatsangehörigen und seit 2010 die von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern rasant gestiegen.
	 Langzeitarbeitslosigkeit und die mangelnde Effektivität arbeitsmarktpolitischer Instrumente, die nicht auf die Bedürfnisse wohnungsloser Menschen zugeschnitten sind, werden von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) als eine der Hauptursachen der Zunahme von Wohnungslosigkeit in Deutschland genannt.
	1. Vulnerable Zielgruppen
	1.1. Geschlecht
	1.2. Staatsangehörigkeit und (familiäre) Einwanderungsgeschichte

	2. Gründe für das Auftreten von Wohnungsnotfällen
	2.1. Multifaktorielle Ursachen von Wohnungsnotfällen
	 strukturellen Faktoren: Arbeits- und Wohnungsmarkt, soziale Sicherheit und Wohlfahrtsstaat, Migration und Staatsbürgerschaft;
	 institutionellen Faktoren: Mangel an Unterstützungsstrukturen, kommunale Belegungspolitiken, die die Bedürfnisse obdachloser Menschen nicht ausreichend berücksichtigen, Hafterfahrung, Verwaltungsvorgänge;
	 beziehungsbezogenen Faktoren: Familienstand, Beziehung, Beziehungskrise und
	 persönlichen Faktoren: Behinderung, Erkrankung, Bildungsstand, Sucht
	sowie solchen, denen eine Diskriminierung zugrunde liegt.
	2.2. Arbeitsbezogene Gründe der Wohnungslosigkeit

	3. Arbeit als Ausweg aus dem Wohnungsnotfall?
	 In Berlin erfolgt die Arbeitsmarktintegration von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern häufig über prekäre Beschäftigungsverhältnisse.
	 Mehr als die Hälfte der Staatsangehörigen der zuletzt beigetretenen ost- und südosteuropäischen Mitgliedstaaten ist in Berlin in Teilzeit oder in einem Minijob beschäftigt.
	 EU-Zugewanderte aus den neuen Mitgliedstaaten verdienen deutlich weniger als der Berliner Durchschnitt. 
	 Bundesweit betrachtet verdienen sie auch bei gleichem Bildungsniveau bis zu 1.500 € (im Falle der Akademikerinnen und Akademikern) weniger.
	 Die Arbeitssituation der Bulgarinnen und Bulgaren ist in Berlin besonders prekär: 11,7 % von ihnen sind arbeitslos; unter den Beschäftigten sind 15,4 % Minijobberinnen und Minijobber und 36,5 % haben Anspruch auf ergänzende Leistungen nach SGB II.
	 Beschäftigte aus Ost- und Südosteuropa arbeiten überdurchschnittlich häufig in Berufen, in denen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, undokumentierte Arbeit sowie Arbeitsausbeutung vergleichsweise stark verbreitet sind. 
	 Ein niedriges Bildungsniveau, geringe Deutschkenntnisse und fehlende Netzwerke sind Faktoren, die einer gelungenen Arbeitsmarktintegration bei einem Teil der Zugewanderten im Weg stehen.
	 Diese Hürden bei der Arbeitsmarktintegration führen bei einem Teil der EU-Zugewanderten dazu, dass sie sich in für sie ungünstige (Arbeits-)Verhältnisse hineinbegeben.
	 In manchen Fällen wird die vulnerable Situation von Zugewanderten wissentlich ausgenutzt. Dies kann z. B. durch den Verkauf von arbeitsmarktrelevanten Dienstleistungen, die finanzielle Bereicherung mittels Lohnbetrügen oder – schlimmstenfalls – durch Ausbeutung geschehen.
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	 Die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt hat sich in den letzten Jahren deutlich angespannt. Die Angebotsmieten sind rasant gestiegen. Mittlerweile schlägt sich das auch in den Bestandsmieten nieder. Sozialwohnungen werden ebenfalls immer teurer. Kaufpreise sind in die Höhe geschnellt. Wohnen ist in Berlin demnach kostspielig. 
	 EU-Zugewanderte wohnen in den Bezirken, in denen diese Entwicklung besonders prägnant ist: u. a. Berlin Mitte, Neukölln sowie Charlottenburg-Wilmersdorf. 
	 Für EU-Zugewanderte ist der Zugang zum ohnehin angespannten Wohnungsmarkt aufgrund mehrerer Faktoren zusätzlich erschwert. Geringe Deutschkenntnisse, mangelnde Informationen über den Berliner Wohnungsmarkt und das übliche Bewerbungsprozedere, kleine Netzwerke sowie fehlende Unterlagen schmälern ihre Chancen auf Wohnraum. 
	 Zudem werden sie erwiesenermaßen bei der Wohnungssuche diskriminiert. Allein ein nichtdeutscher Nachname in der Bewerbung führt zu einer signifikant niedrigeren positiven Rückmeldequote. 
	 Prekäre Wohnverhältnisse – wie z. B. informelle und unsichere (Unter-) Mietverträge, das unfreiwillige, häufige Umziehen von einer Wohnung in die nächste („Wohnungshopping“) und das Zusammenrücken auf beengtem Raum, gehören für einen beträchtlichen Anteil der EU-Zugewanderten in Berlin zum Alltag.
	 Die Anmeldung beim Bezirksamt stellt für EU-Zugewanderte, die ohne (oder mit einem inoffiziellen) Mietvertrag wohnen, wegen der Notwendigkeit der Vorlage einer Wohnungsgeberbestätigung eine erhebliche administrative Hürde dar. In der Folge ist ein Schwarzmarkt für Anmeldungen entstanden. 
	 Die wachsenden Notlagen in Bezug auf Wohnraum werden auch daran deutlich, dass unter den Obdachlosen in Berlin viele EU-Zugewanderte anzutreffen sind. Staatliche Instrumente, wie der Wohnberechtigungsschein (WBS), das Wohngeld oder das Geschützte Marktsegment, die zur Vermeidung oder Bekämpfung von Wohnungsnotfällen dienen sollen, zeigen nur bedingt Wirkung.
	1. Angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt
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	2.1. Mangelnde Kenntnisse und Netzwerke
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	3. Konsequenzen und Handlungsstrategien bei EU-Zugewanderten
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	4.1. Erfahrungen mit Wohnberechtigungsscheinen und Sozialwohnungen
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	 Prekäre Arbeit stellt – v. a. wegen fehlender finanzieller Ressourcen – eine erhebliche Hürde bei der Wohnungssuche und der Beibehaltung eines Mietverhältnisses dar.
	 (EU-)Zugewanderte sind dabei besonders gefährdet, weil ihr Zugang zum Arbeitsmarkt häufiger über prekäre oder ausbeuterische Arbeitsverhältnisse erfolgt als der der Gesamtbevölkerung. Unter den EU-Zugewanderten sind wiederum Menschen aus Ost- und Südosteuropa besonders davon betroffen, da sie überdurchschnittlich häufig in Berufsfeldern arbeiten, von denen bekannt ist, dass sie mit einer erhöhten Gefahr des Aufkommens von Wohnungsnotfällen einhergehen. 
	 Für Menschen, die von einem Wohnungsnotfall betroffen sind, ist es – je nach dessen Schweregrad – schwierig bis unmöglich, eine Arbeit zu finden bzw. ihrer derzeitigen Arbeit weiterhin nachzugehen. Die Sorge um den Wohnraum nimmt einen Großteil ihrer Zeit und Energie in Anspruch.
	 Ohne Meldeadresse haben EU-Zugewanderte oft keine andere Wahl, als undokumentiert zu arbeiten.
	 Die Kopplung der Unterkunft an die Arbeitsstelle stellt eine besonders heikle Situation der doppelten Abhängigkeit vom Arbeitgebenden dar, der zu entkommen für Betroffene sehr schwierig sein kann. 
	 Aufgrund des Ausschlusses von existenzsichernden Sozialleistungen haben EU-Bürgerinnen und EU-Bürger zu wichtigen Instrumenten zur Prävention oder Bekämpfung von Wohnungslosigkeit keinen Zugang.
	 Als Folge der bisher gängigen Verwaltungspraxis, die kommunale Unterbringung nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) an die Leistungsberechtigung zu koppeln, bleiben vielen EU-Zugewanderten nur die Angebote der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe. Diese werden dadurch wiederum an ihre Belastungsgrenzen gebracht.
	1. Schwierige Arbeitssituationen als Katalysator für das Auftreten von Wohnungsnotfällen
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	2. Auswirkungen von Wohnungsnotfällen auf die Arbeitssituation
	2.1. Personen ohne mietrechtlich abgesicherten Wohnraum
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	3. Spezifische Zusammenhänge bei EU-Zugewanderten
	3.1. Migration als Risikofaktor für Wohnungsnotfälle
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	1. Beratungsangebote für EU-Zugewanderte
	1.1. Bekanntmachung von vorhandenen Angeboten
	 Zu allgemeinen Themen: z. B. Willkommenszentrum des Senats, Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte;
	 zu arbeitsmarktbezogenen Themen: z. B. Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit, Ayekoo – Arbeit und Ausbildung e.V.;
	 zu Fragen rund um das Thema Wohnen: z. B. Mietervereine, Schuldnerberatungsstellen.
	 Um vorhandene Angebote bei den EU-Zugewanderten bekanntzumachen, ist es sinnvoll, diese dort zu bewerben, wo sich die Zielgruppe bewegt: Gut erreicht werden können sie in den Herkunftssprachen über communityspezifische Kanäle sowohl offline (Migrant...
	 Diese Kanäle sollten nicht nur genutzt werden, um auf die Beratungsangebote aufmerksam zu machen. Es können auch direkt Informationen und Ratschläge verteilt werden. Insbesondere in Bezug auf häufig auftauchende Fragen stellt diese aufsuchende Infor...
	 Für diese Art der Arbeit sollte Beratungseinrichtungen Zeit zur V zuerfügung gestellt werden, d. h. sie sollte als förderfähig eingestuft werden.
	1.2. Angebots- und Qualitätsentwicklung für  Beratungseinrichtungen
	 Um Mitarbeitende von Beratungseinrichtungen (wie dem Willkommens-zentrum und den Migrationsberatungsstellen) in die Lage zu versetzen, Fragen in Bezug auf den Wohnungsmarkt und das Mietrecht beantworten zu können, sollten gemeinsam mit Einrichtungen...
	 Gemeinsam können Beratungsleitfäden erstellt werden, die an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgehändigt werden können.
	 Im Rahmen dieser Gremien könnte auch der Schulungsbedarf der Beratenden in Bezug auf an das Thema Wohnen gekoppelten Fragen erhoben werden. Abgestimmt auf diesen Bedarf könnten Schulungen angeboten werden.
	 Denkbar ist z. B., dass Beratungsstellen und Migrantenorganisationen zukünftig Informationsveranstaltungen (in Deutsch, Englisch und häufigen Herkunftssprachen) anbieten, in denen ein Überblick über wichtige Aspekte des Zugangs zum Wohnungsmarkt und...
	 Beratungseinrichtungen und Projekte, die darauf angelegt sind, EU-Zugewanderte dabei zu unterstützen, sich aus prekären Arbeitsverhältnissen zu befreien, sind auch deshalb zu fördern, weil sie indirekt einen Beitrag dazu leisten, dass Wohnungsnotfäl...
	 Ein wichtiger Ansatz besteht darin, EU-Zugewanderten aufzuzeigen, was sie unternehmen können, um ihre geringfügige Beschäftigung in eine sozialversicherungspflichtige zu überführen. Dabei können Projekte wie „Joboption Berlin – Warum Minijob? Mach m...
	 Ein weiterer Ansatz, dessen Förderung durch den Senat ausgebaut werden sollte, ist individuelles Coaching für EU-Zugewanderte im Hinblick auf ihre Arbeitsmarktintegration. In dessen Rahmen können relevante Kenntnisse über die mögliche Anerkennung vo...

	2. Interkulturelle Öffnung
	 Öffentliche Einrichtungen und Beratungseinrichtungen in Berlin sollen ihre Angebote besser und spezifischer auf die wachsende Zielgruppe der EU-Zugewanderten abstimmen.
	 Um eine interkulturelle Öffnung voranzutreiben, eignen sich zudem Schulungen, in denen Mitarbeitende von den genannten Einrichtungen für den Umgang mit (EU-)Zugewanderten sensibilisiert werden.
	 In Behörden sollte kostenlose sprachliche Unterstützung angeboten werden. Dabei kann bspw. eine Einbindung des Gemeindedolmetschdienstes erfolgen. Sprachmittlung sollte in Gesellschaften, die sich wie in Berlin durch Vielfalt kennzeichnen, zum Norma...
	 Es könnten bspw. Informationen über die Mietpreisbremse, über das Geschütze Marktsegment u. Ä. übersetzt werden und durch eine mehrsprachige Öffentlichkeitskampagne sowie durch die Verbreitung durch Beratende und weitere Multiplikatorinnen und Multi...

	3. Spracherwerb
	 Es ist empfehlenswert, den Zugang zu Sprachkursen so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. Der Anspruch auf einen kostenlosen Integrationskurs sollte auch für EU-Zugewanderte rechtlich festgeschrieben werden.
	 Sprach- und insbesondere Integrationskurse können zudem als Sprungbrett für weitere Integrationsschritte genutzt werden. Weil viele Neuzugewanderte Sprachkurse besuchen, können sie dort besonders gut erreicht werden. Sie können also dazu dienen, Tei...
	 Damit Sprach- bzw. Integrationskurse diese Funktion erfüllen können, muss eine Qualitätssicherung stattfinden. Anbietende von Integrationskursen und anderen Sprachkursen sollten dazu befähigt werden, ihren Teilnehmenden verlässliche Informationen üb...

	4. Bekämpfung von Diskriminierung
	 Um dem Phänomen der Diskriminierung von Personen mit nicht deutschen Namen entgegenzuwirken, ist es lohnenswert, zu prüfen, inwiefern anonymisierte Bewerbungsverfahren auf dem Arbeitsmarkt und/ oder Wohnungsmarkt gefördert werden könnten. Auch (teil...
	 Damit das Gesetz an Wirksamkeit gewinnt, ist es zum einen notwendig, dass es an Bekanntheit gewinnt und häufiger Anwendung findet. Dazu könnten Schulungen für Richterinnen und Richter sowie (angehende) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte angeboten u...
	 Zum anderen würde die Einführung der gesetzlichen Möglichkeit einer Verbandsklage dazu beitragen, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in der Praxis an Relevanz gewinnt. Hätten auch Vereine oder Verbände eine Klagebefugnis, so käme der missli...

	5. Arbeitsmarkt
	5.1. Förderung von guten Arbeitsbedingungen
	 EU-Zugewanderten, die geringfügig beschäftigt sind – es aber bevorzugen würden, mehr zu arbeiten – sollte aufgezeigt werden, welche Optionen ihnen zur Verfügung stehen, ihren Minijob in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln. D...
	 Bei Projekten, die über öffentliche Mittel finanziert werden, müssen bestimmte Bedingungen gelten: Namentlich sollten die Bewerbenden deutlich machen müssen, wie sie planen, bestimmte Qualitätsstandards für die von ihnen eingesetzten Arbeitnehmenden...
	 Um einen stärkeren Anreiz zu schaffen, dass Arbeitgeber Arbeitsrechte einhalten und um Ausbeutungsfällen vorzubeugen, sollten verstärkt Kontrollen durchgeführt werden, wofür behördliche Strukturen und Aufgabenstellungen weiterentwickelt werden müsse...
	 Bei Kontrollen sollte auch die Einhaltung von Qualitätsstandards bei ggf. zur Verfügung gestellten Unterkünften überprüft werden.
	 Es ist sicherzustellen, dass Subunternehmertum nicht genutzt wird, um zu verschleiern, wer die Verantwortung trägt und Ansprechperson ist. Es muss eine Qualitätssicherung der Arbeitsbedingungen gewährleistet sein – bestimmte Standards und Rechte dür...
	5.2. Anerkennung der Qualifikationen
	 Die wichtige Arbeit der Anerkennungsberatungsstellen muss weiter gefördert werden. Auf möglichst vielen Kanälen sollte die Zielgruppe auf das Angebot dieser Beratungsstellen hingewiesen werden und deren Angebot in EU-Sprachen ausgebaut werden. Die B...
	 Das Anerkennungsverfahren sollte möglichst flexibel gestaltet sein und verstärkt auf die Anerkennung von nicht zertifizierten Kompetenzen ausgerichtet werden.
	 Für Personen, bei denen eine Teilanerkennung erfolgt, sollte eine Anpassungsqualifizierung ermöglicht werden. Hierfür sind modulare Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten noch stärker zu fördern, auch aus Landesmitteln.
	5.3. Doppelte Abhängigkeit
	 In Fällen, in denen der Arbeitgeber auch die Wohnung zur Verfügung stellt, sollte es erforderlich sein, getrennte Verträge für die Arbeit und die Wohnung auszustellen, deren Kündigungsbedingungen nicht voneinander abhängen. Aufklärung und Beratung d...
	 Sollte ein Arbeitgeber Arbeitnehmenden Unterkünfte zur Verfügung stellen, sind bestimmte Qualitätsstandards einzuhalten. In solchen Fällen bietet es sich an, die Kontrolle dieser Qualitätsstandards an die Kontrolle der Arbeitsbedingungen zu koppeln.
	 Firmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, sollten verpflichtet werden, in ihren Unterlagen auch Angaben zu den ggf. eingeplanten Unterkünften zu machen.

	6. Wohnungsmarkt
	6.1. Sozialwohnungen und Geschütztes Marktsegment
	 Wohnungsbaugesellschaften sollten darauf hinarbeiten, ein höheres Maß an Transparenz bei der Vergabe von Sozialwohnungen zu erreichen. In diesem Zusammenhang könnte ein Mainstreamingansatz als Orientierung dienen, d. h. bestimmte soziodemografische ...
	 Auch in Bezug auf Wohnungen, die im Geschützten Marktsegment vermittelt werden, ist zu überlegen, wie sichergestellt werden kann, dass alle vulnerablen Zielgruppen gleichermaßen eine Chance haben. Denkbar wäre beispielsweise, Kontingente bestimmten ...
	 Es wäre es für einen großen Personenkreis hilfreich, wenn der Nachweis über den einjährigen Aufenthalt in Berlin auch anderweitig erbracht werden könnte, wie z. B. durch eine Bescheinigung einer Beratungsstelle oder eine Strom- oder Telefonrechnung.
	6.2. Fonds für Mietkautionen
	 Es ist zu überlegen, ob für nichtleistungsberechtigte Menschen, die eine Wohnung mieten wollen, ein Fonds für Mietkautionen eingerichtet werden könnte, mittels dessen dieser Zielgruppe die für die Kaution notwendige Summe in Form eines Kredits berei...

	7. Gesundheit
	 Um diesem Missstand entgegenzuwirken, sollte das Angebot der neuen Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen als zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um das Thema Gesundheit und in mehr Sprachen für (EU-)Zugewanderte ausgebaut werden.
	 EU-Zugewanderte, die keinen Zugang zum deutschen Gesundheitssystem haben, sollten auf die Angebote der medizinischen Notversorgung für nicht krankenversicherte Menschen hingewiesen werden.
	 Diese Angebote sollten zudem ausgebaut werden und mehr finanzielle Förderung erhalten.
	 Um Wissen über das deutsche Gesundheitssystem und den Zugang zu Krankenversicherung zu vermitteln, sollte in mehreren Herkunftssprachen aufsuchende Information und Beratung in den sozialen Medien angeboten werden.

	8. Anmeldung beim Bürgeramt
	8.1. Überdenken der Wohnungsgeberbestätigung
	 Eine Abschaffung der Notwendigkeit der Wohnungsgeberbestätigung könnte dazu führen, dass mehr (zugewanderte) Mietende auf legalem Wege eine Anmeldung im Bezirksamt vornehmen könnten. Der Berliner Senat könnte einen Vorstoß für eine entsprechende Änd...
	8.2. Eindämmung der Auswirkungen
	 Gemeinsam könnten die Industrie- und Handelskammer Berlin, die Handwerkskammer Berlin und die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg eine Informationskampagne ins Leben rufen, mithilfe derer sie ihre Mitglieder darüber aufklären, dass für das Zusta...
	 Es wäre hilfreich, wenn es eine breite Ermöglichung einer (zumindest temporären) Anmeldung mithilfe der Adresse von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege gäbe. Da dies für die Träger einen bürokratischen Mehraufwand bedeuten würde, sollten hierfür auc...

	9. Kommunale Unterbringung nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Berlin
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